
Hinweisbekanntmachung 

 

UniFavorit: Renten 

(WKN 970882 / ISIN LU0006041197) 

 

Die Union Investment Luxembourg S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) weist die Anteilinhaber 

des von ihr, nach Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen 

für gemeinsame Anlagen aufgelegten und verwalteten UniFavorit: Renten (Fonds) auf die 

hiernach beschriebenen Änderungen hin, die am 31. März 2021 in Kraft treten: 

 

1. Die Anlagepolitik des Fonds wird mit Wirkung zum 31. März 2021 ergänzt. Artikel 20 des 

Sonderreglements (Anlagepolitik) sowie die entsprechende Rubrik in der Übersicht „Der 

Fonds im Überblick“ werden wie folgt lauten: 

 

Bis zum 30. März 2021 Ab dem 31. März 2021 

Das Vermögen dieses Fonds wird 
überwiegend angelegt in internationalen 
fest- und variabel verzinslichen Anleihen 
(einschließlich Zero-Bonds), welche auch 
von Emittenten aus den Emerging Markets 
begeben werden können, sowie daneben in 
Wandel- und Optionsanleihen, 
Genussscheinen und, sofern diese als 
Wertpapiere gemäß Artikel 41 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, 
in Asset Backed Securities, Collateralized 
Debt Obligations, Collateralized Bond 
Obligations und ähnliche Werte. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für 
den Fonds der Techniken und Instrumente 
zur Deckung von Währungsrisiken 
bedienen. Der Fonds kann auch von den in 
Kapitel 6 des Verkaufsprospektes 
aufgeführten Techniken und Instrumenten 
zum Management von Kreditrisiken 
Gebrauch machen. 
 
Der Fonds legt höchstens 10 % seines 
Netto-Fondsvermögens in andere OGAW 
oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 
Ziffer 1.1 Buchstabe e) des 
Verwaltungsreglements an 

Das Vermögen dieses Fonds wird 
überwiegend angelegt in internationalen 
fest- und variabel verzinslichen Anleihen 
(einschließlich Zero-Bonds), welche auch 
von Emittenten aus den Emerging Markets 
begeben werden können, sowie daneben in 
Wandel- und Optionsanleihen, 
Genussscheinen und, sofern diese als 
Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset 
Backed Securities, Collateralized Debt 
Obligations, Collateralized Bond Obligations 
und ähnliche Werte. 
 
Die vorgenannten Anleihen können bis zu 
49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus 
dem Segment mit High-Yield-Rating 
stammen. 
 
Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 
Prozent in Distressed Securites (Rating 
schlechter B- Standard&Poor´s und Fitch 
Ratings oder B3 Moody´s) angelegt werden. 
 
Derivate und die in Kapitel 6 des 
Verkaufsprospektes aufgeführten 
Instrumente und Techniken für die effiziente 
Portfolioverwaltung sowie 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte können 
zu Anlage- oder Absicherungszwecken 
eingesetzt werden. Für die abgeleiteten 
Finanzinstrumente wird auch auf Kapitel 6 
des Verkaufsprospekts „Allgemeine 
Hinweise zu Derivaten, 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie 
Techniken und Instrumenten“ verwiesen. 
Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 
des Verkaufsprospektes aufgeführten 
Techniken und Instrumenten zum 
Management von Kreditrisiken Gebrauch 
machen. 



 
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für 
den Fonds der Techniken und Instrumente 
zur Deckung von Währungsrisiken 
bedienen. 
 
Der Fonds legt höchstens 10 Prozent seines 
Netto-Fondsvermögens in andere OGAW 
oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 
Ziffer 1.1 Buchstabe e) des 
Verwaltungsreglements an. 

 

2. Aufgrund der Möglichkeit des Erwerbs von Anleihen aus dem High-Yield-Segment wird in 

der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ das „Risikoprofil des Fonds“ durch entsprechende 

Risikohinweise ergänzt: 

 

„Distressed Securities sind Wertpapiere von Unternehmen, die sich in Konkurs befinden 

können, anderweitig vom Zahlungsverzug bedroht sein können oder sich in sonstiger Weise 

in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden können. Solche Wertpapiere können mit 

erheblichen Risiken verbunden sein und die Ertragssituation ist äußerst unsicher. Es besteht 

die Gefahr, dass Restrukturierungspläne, Tauschangebote usw. nicht realisierbar sind und 

negative Auswirkungen auf den Wert dieser Wertpapiere haben.“ 

 

“Die Anlage in hochverzinslichen Anleihen, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig 

eingeschätzt wird, hat ein erhöhtes Ausfallrisiko zur Folge. Bestehende Zins- und 

Tilgungsverpflichtungen könnten durch die jeweiligen Emittenten ggf. nicht immer eingehalten 

werden. Außerdem kann die Handelbarkeit dieser Wertpapiere nicht gewährleistet werden. 

Dies kann sich in nicht unerheblichen Wertverlusten beim Anteilwert niederschlagen.“ 

 

Betroffene Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können 

ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder einer Zahlstelle letztmalig 

am 30. März 2021 bis 16:00 Uhr ohne Kosten zurückgeben. 

 

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind 

zum 31. März 2021 der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungs- und 

Sonderreglement sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen 

Anlegerinformationen (wAI) des Fonds kostenlos erhältlich. 

 

Luxemburg, den 22. Februar 2021 

 

Union Investment Luxembourg S.A. 

 


